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Zugang zu amtlichen Informationen;  

Ihre E-Mail vom 22. Juli 2024  
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mit Ihrer E-Mail vom 22. Juli 2024 beantragen Sie die Übersendung der Ergebnisse von 
sämtlichen Evaluationen, die das Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) 
über die Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik 
(BFIT) und die Bundesfachstelle Barrierefreiheit beauftragt hat. 

Sie stützen Ihren Antrag auf § 1 Absatz 1 des Gesetzes zur Regelung des Zugangs zu 
Informationen des Bundes (Informationsfreiheitsgesetz - IFG). 

Nach dieser Vorschrift hat jeder nach Maßgabe des IFG gegenüber den Behörden des 
Bundes einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. Dabei ist der 
Informationsanspruch auf die bei der informationspflichtigen Stelle zum Zeitpunkt der 
Antragstellung tatsächlich vorhandenen Informationen beschränkt. 

Des Weiteren gewährt das IFG keinen Anspruch auf die Aufbereitung von Informationen 
durch die Behörde bzw. die Beschaffung oder Erstellung neuer Informationen, die über 
die Einsichtnahme in vorhandene amtliche Informationen hinausgeht. 



 

Seite  2 von 2 Das BMAS hat bisher keine Evaluationen in Auftrag gegeben, die die BFIT oder die 
Bundesfachstelle Barrierefreiheit konkret zum Gegenstand hatten. Die von Ihnen 
begehrten Informationen sind hier somit nicht vorhanden. 

Unabhängig davon, kann ich Ihnen folgende Informationen zur Verfügung stellen: 

Die Evaluation des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) aus Dezember 2022 
befasste sich im Rahmen einer umfassenden Evaluation der BGG-Regelungen 
stellenweise auch mit der BFIT und der Bundesfachstelle Barrierefreiheit. Den 
vollständigen Evaluationsbericht „Evaluierung des novellierten 
Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG)“ finden Sie sowohl beigefügt als Anlage 1 als 
auch online unter https://dserver.bundestag.de/btd/20/044/2004440.pdf. Das Dokument 
können Sie nach Stichworten durchsuchen, um so an die für Sie relevanten Textstellen zu 
gelangen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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